
1 SO      Neujahr 1 MI 1 MI      Equal Care Day 1 SA      Semesterbeginn SoSe 2023 1 MO     Tag der Arbeit 1 DO       

2 MO    Beginn der Rückmeldefrist SoSe 2023 2 DO 2 DO 2 SO 2 DI 2 FR

3 DI 3 FR     Ende der Vorlesungszeit WiSe 2022/23 3 FR 3 MO   3 MI 3 SA    

4 MI     Öffnung Kita nach den Weihnachtstagen 4 SA 4 SA 4 DI 4 DO 4 SO

5 DO 5 SO     5 SO 5 MI   5 FR 5 MO 

6 FR Heilige drei Könige 6 MO 6 MO 6 DO     Ende der Ferienbetreuung 6 SA 6 DI

7 SA 7 DI 7 DI       Equal Pay Day | Filmveranstaltung 7 FR      Karfreitag 7 SO 7 MI

8 SO 8 MI 8 MI Internationaler Frauentag 8 SA 8 MO 8 DO     Fronleichnam

9 MO    Vorlesungsbeginn nach Weihnachten 9 DO 9 DO 9 SO     Ostersonntag 9 DI     9 FR

10 DI 10 FR 10 FR 10 MO Ostermontag 10 MI 10 SA

11 MI 11 SA    11 SA 11 DI  11 DO 11 SO

12 DO 12 SO 12 SO 12 MI 12 FR Tag der Pflege 12 MO

13 FR 13 MO 13 MO 13 DO 13 SA    Offene Uni 13 DI

14 SA 14 DI 14 DI 14 FR 14 SO Muttertag 14 MI

15 SO 15 MI  15 MI 15 SA    15 MO  15 DO

16 MO 16 DO Weiberfastnacht 16 DO 16 SO 16 DI 16 FR

17 DI  17 FR    17 FR 17 MO  17 MI    IDAHOBIT* 17 SA    

18 MI 18 SA 18 SA 18 DI 18 DO Christi Himmelfahrt / Vatertag 18 SO

19 DO 19 SO 19 SO 19 MI   19 FR    Flexi geschlossen 19 MO

20 FR 20 MO   Rosenmontag 20 MO 20 DO 20 SA 20 DI 

21 SA 21 DI      Fastnacht 21 DI 21 FR     Ende Ramadan / Beginn Zuckerfest 21 SO 21 MI

22 SO 22 MI     Aschermittwoch 22 MI     Beginn Ramadan 22 SA Ende Zuckerfest 22 MO 22 DO

23 MO 23 DO    23 DO 23 SO 23 DI     Diversity Tag 23 FR

24 DI 24 FR 24 FR 24 MO 24 MI 24 SA

25 MI 25 SA 25 SA 25 DI 25 DO 25 SO

26 DO 26 SO 26 SO    Zeitumstellung auf Sommerzeit 26 MI 26 FR Vorlesungsfreie Tage Pfingsten 26 MO  Beginn der Ferienbetreuung

27 FR 27 MO    27 MO  27 DO    Girls‘ & Boys‘ Day 27 SA    27 DI

28 SA 28 DI 28 DI 28 FR 28 SO    Pfingstsonntag 28 MI    Beginn Opferfest

29 SO 29 MI    29 SA 29 MO  Pfingstmontag 29 DO

30 MO 30 DO 30 SO 30 DI     30 FR

31 DI 31 FR    31 MI    Vorlesungsbeginn nach Pfingsten

Ende der Rückmeldefrist SoSe 2023
Flexi ab 14 Uhr geschlossen

Bewerbungsschluss für Studiengänge mit 
NC für Erstsemester SoSe 2023

Bewerbungsschluss für Studiengänge mit 
NC für höhere Semester SoSe 2023

Internationaler Tag der Frauen 
und Mädchen in der Wissenschaft

Internationaler 
Transgender Day of Visibility

Beginn der Einschreibefrist für 
Studiengänge ohne NC SoSe 2023

Ende der Einschreibefrist für 
Studiengänge ohne NC SoSe 2023

Vorlesungsbeginn SoSe 2023
Beginn der Ferienbetreuung

Semesterende WiSe 2022/23
Internationaler Transgender Day of Visibility

JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI

2023

Familienservicebüro
 0271 740-2702

      familienservice.gleichstellung@uni-siegen.de

Ferienbetreuung
Für Kinder von 6 - 14 Jahren.
      0271 740-3246
      ferienbetreuung.gleichstellung@uni-siegen.de

Kita des Studierendenwerkes
Für Kinder von 4 Monaten bis Schuleintrittsalter.
Daniela Bähner
      0271 740-2778
      kindertagesstaette@studierendenwerk.uni-siegen.de

Flexi
Für Kinder von 6 Monaten - 10 Jahren. 
Stundenweise und flexible Betreuung.
Tatjana Nomerowskaja
      0271 740-4079
       flexi@studierendenwerk.uni-siegen.de

Gleichstellungsbeauftragte
0271 740 - 2227 

      gleichstellungsbeauftragte@uni-siegen.de

Informationen für Lehrende und Mitarbeitende in Prüfungs-
ämtern/-ausschüssen zum Antrag auf Erschwernisausgleich 
bei Betreuung von Kindern oder bei Pflege von Angehörigen

Kontakt
familienservice.gleichstellung@uni-siegen.de
T +49 271 740 2702

Familienservicebüro
Universität Siegen
Adolf-Reichwein-Straße 2 | AR-M 017
57076 Siegen

www.uni-siegen.de/gleichstellung/familienservicebuero/

Erschwernisausgleich
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» Erschwernisausgleich für
B.A.-/M.A.-Studierende
mit Familien- oder
Pfl egeverantwortung

Die Universität Siegen hat vor dem Hin-
tergrund der rechtlichen Grundlagen 
(siehe unten) Sorge dafür zu tragen, dass 
Studierende mit familiären Verpfl ich-
tungen ihr Studium in gleicher Weise 
wie andere Studierende absolvieren 
und gleichberechti gt teilhaben können. 
Machen Studierende Nachteile bei der 
Erbringung von Leistungen glaubhaft , ist 
ihnen ein individueller Erschwernisaus-
gleich bei der Erbringung von Studien- 
und Prüfungsleistungen zu gewähren. 
Die Studierenden können aufgefordert 
werden, einen entsprechenden Nach-
weis zu erbringen.

Erschwernisausgleich

Allgemeiner Hinweis

Dieser Erschwernisausgleich wird auf 
Antrag der Studierenden in Zusammen-
arbeit mit der prüfenden Person und dem 
zuständigen Prüfungsausschuss anhand 
der individuellen Bedarfe erstellt. Infor-
mati onen dazu erteilen z.B. die Gleichstel-
lungsbeauft ragte und das Familienservice-
büro. Im Zweifelsfall kann der fachliche Rat 
der Rechtsabteilung eingeholt werden.

Die Dozierenden und Mitarbeiter*innen 
sollen die Studierenden mit Betreuungs- 
und Pfl egeverpfl ichtungen auf die Mög-
lichkeit eines Erschwernisausgleichs auf-
merksam machen.

1 2 3 4 5

Studierende*r mit
nachgewiesenen
Betreuungs- und/ oder
Pflegeverpflichtungen

Studierende*r kann
rechtzeitig (bis zur An-
meldung der Prüfung)
bei dem jeweiligen
Prüfungsamt einen
Antrag auf
Erschwernisausgleich
stellen

BETREUUNGS-
UND/ ODER PFLEGE-

VERPFLICHTUNG

ANTRAGSTELLUNG BEI
JEWEILIGEM

PRÜFUNGSAMT

Prüfungsausschuss
prüft Antrag.
Folgende Fragen sind
dabei zu klären (siehe
Antrag Punkt 2)

PRÜFUNGSAUSSCHUSS
PRÜFT

Ergibt sich aus der
Betreuungs- bzw.
Pflegeverpflichtung
eine konkrete
Erschwernis, falls die
Prüfung unter den
üblichen
Bedingungen
abgelegt wird?

ERSCHWERNIS DURCH
BETREUUNGS- UND/ ODER

PFLEGEVERPFLICHTUNG
GEGEBEN

Individuelle Prüfungs-
möglichkeiten werden
nach Einzelfall
entschieden z. B.:

Wechsel der
Prüfungsform
Verlängerung der
Bearbeitungszeit

ANTRAG AUF
ERSCHWERNISAUSGLEICH

WIRD GEWÄHRT:
INDIVIDUELLE

PRÜFUNGSMÖGLICHKEIT

Prozess des Antrags auf
Erschwernisausgleich
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Regelungsmöglichkeiten

Möglichkeit der Stellungnahme

Für Studierende mit nachgewiesenen 
Betreuungs- und Pflegeverpflichtungen 
sind vor allem nachteilsausgleichende 
Maßnahmen möglich, die an den häufig 
geäußerten Bedarfen von Studierenden 
mit Kind(ern) und/oder Pflegeverant-
wortung orientiert sind. Innerhalb der 
rechtlichen Rahmenbedingungen, insbe-
sondere unter Berücksichtigung des prü-
fungsrechtlichen Grundsatzes der Chan-
cengleichheit, hat der Prüfungsausschuss 
dabei freie Gestaltungsmöglichkeiten. 

Beispielsweise kann dies eine Verlänge-
rung der Bearbeitungszeit sein, oder eine 
Prüfungs-/ Studienleistung kann in ande-
rer Form erbracht werden als ursprünglich 
vorgesehen. 

Auf Fristen des Mutterschutzes oder der 
Elternzeit können sich Studierende beru-
fen, müssen es aber nicht. Diese Fristen 
dürfen die Durchführung der Prüfungs-
verfahren aber nicht gegen den Willen der 
Studierenden verhindern.

Auf Wunsch der Prüfenden kann eine 
Stellungnahme des Familienservicebüros 

und/oder der Gleichstellungsbeauftrag-
ten angefragt werden. 

Macht die antragstellende Person glaub-
haft, dass sie wegen familiärer Pflege- oder 
Betreuungsaufgaben die Prüfung nicht in 
der vorgesehenen Form oder in der vor-
gesehenen Zeit ablegen kann, soll der 
Prüfungsausschuss die Erbringung gleich-
wertiger Prüfungs- oder Studienleistungen 
in einer anderen Zeit oder Form gestatten. 
Ein Erschwernisausgleich berücksichtigt die 
individuelle Situation der Studierenden. 
Unter dem prüfungsrechtlichen Gesichts-
punkt der Chancengleichheit der Studieren-
den darf er jedoch nicht dazu führen, dass 
eine Bevorteilung gegenüber anderen Stu-
dierenden erfolgt. Daher ist in jedem Fall 
immer eine Einzelfallprüfung erforderlich.

Der Antrag ist rechtzeitig, im Falle von bean-
tragten Prüfungsmodifikationen schon zum 
Zeitpunkt der Anmeldung zur Prüfung, 
beim Prüfungsamt zu stellen. Die spätere 

Erschwernisausgleich

Antragstellung ist dann zulässig, wenn 
die konkrete Beeinträchtigung, aufgrund 
derer die Prüfungsmodifikation beantragt 
wird, erst nach Ablauf der Anmeldefrist 
auftritt. Der Antrag ist dann jedoch unver-
züglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern 
nach Auftreten der konkreten Beeinträch-
tigung zu stellen.

Erschwernisausgleiche dürfen nicht den 
Leistungsanspruch mindern, sondern sollen 
- unter Berücksichtigung des prüfungsrecht-
lichen Grundsatzes der Chancengleichheit
- betreuungs-/pflegebedingte Besonder-
heiten berücksichtigen und daraus resul-
tierende Erschwernisse oder Nachteile ver-
hindern. Daher dürfen sie sich nicht auf die
Bewertung der Prüfungsleistungen auswir-
ken und nicht in Zeugnisse oder Leistungs-
gutachten aufgenommen werden.

» Erschwernisausgleich für
B.A.-/M.A.-Studierende
mit Familien- oder
Pflegeverantwortung

Erschwernisausgleich
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Erschwernisausgleich

» Erschwernisausgleich bei  
Betreuung von Kindern oder  
bei Pflegenden Angehörigen

Rechtliche Grundlagen

Rahmenprüfungsordnung vom 24. Juni 
2022 (RPB-O) für das Bachelorstudium 
sowie das Masterstudium wurde der 
Erschwernisausgleich auch namentlich 
in § 19 (3) der Rahmenprüfungsordnung 
aufgenommen.

§ 19 Familienregelung, Schutzvorschrif-
ten,  Ausfallzeiten vom 24. Juni 2022 regelt: 
(1) 	Auf	 Antrag	 einer	 Kandidatin	 sind

die	 Mutterschutzfristen,	 wie	 sie	 im
jeweils	 geltenden	 Mutterschutzge-
setz	 festgelegt	 sind,	entsprechend	zu
berücksichtigen.	 Die	 Mutterschutz-
fristen	unterbrechen	 jede	Frist	dieser
Prüfungsordnung	und	der	 FPO-B;	 die
Dauer	des	Mutterschutzes	wird	nicht
in	die	Frist	eingerechnet.

(2) 	Ebenso	sind	die	Fristen	der	Elternzeit
nach	Maßgabe	des	jeweils	geltenden
Bundeselterngeld-	 und	 Elternzeitge-
setzes	auf	Antrag	zu	berücksichtigen.
Der	Prüfling	muss	bis	 spätestens	vier
Wochen	vor	dem	Zeitpunkt,	von	dem
ab	er	die	Elternzeit	antreten	will,	dem
zuständigen	 Prüfungsausschuss	 mit-
teilen,	 für	welchen	Zeitraum	oder	für
welche	Zeiträume	er	eine	Elternzeit	in
Anspruch	nehmen	will.

(3) 	Auf	 Antrag	 zu	 berücksichtigen	 sind
außerdem	Ausfallzeiten	aufgrund	der
Pflege	 oder	 Versorgung	 von	 Ehegat-
ten,	 eingetragenen	 Lebenspartnern,
in	 gerader	 Linie	 Verwandten	 oder

ersten	Grades	Verschwägerten,	wenn	
diese	pflege-	oder	versorgungsbedürf-
tig	 sind	 (Erschwernisausgleich).	 Der	
Antrag	 ist	 unverzüglich	 nach	 Eintre-
ten	der	Voraussetzungen	zu	stellen.	

(4) Den	 Anträgen	 sind	 die	 zur	 Prüfung
erforderlichen	Nachweise	beizulegen.

Im Falle von Teilnahmebeschränkungen 
an Lehrveranstaltungen wird die Teil-
nahme, und ggf. der damit verbundene 
Zugang zu Prüfungsmöglichkeiten, durch 
eine Ordnung zur Regelung der Teilnahme 
an Lehrveranstaltungen geregelt.

§ 2 der Ordnung zur Regelung der Teil-
nahme an Lehrveranstaltungen lautet:
2. 	Eine	 Verteilung	 der	 Anmeldungen

auf	 eine	 Lehrveranstaltung	erfolgt	 in
der	 Reihenfolge	 folgender	 Kriterien:
a. 	Härtefälle,	 insbesondere	 Krank-

heiten,	 chronische	 Erkrankungen
oder	 Behinderungen,	 die	 Pflege
der	 Ehegattin	 oder	 des	 Ehegat-
ten,	 der	 eingetragenen	 Lebens-
partnerin	oder	des	eingetragenen
Lebenspartners	oder	eines	in	gera-
der	Linie	Verwandten	oder	im	ers-
ten	 Grad	 Verschwägerten	 sowie
die	Betreuung	von	minderjährigen
Kindern.	Die	Entscheidung	trifft	im
Einzelfall	 die	 Studiendekanin/der
Studiendekan.

Zusammen mit der allgemeinen Aufgabe, 
der Vielfalt ihrer Mitglieder Rechnung zu 
tragen, beauftragt das derzeitig gültige 
Hochschulgesetz NRW die Hochschulen, 
die besonderen Bedürfnisse der Studie-
renden mit Kindern zu berücksichtigen 
und erwartet die aktive Förderung der 
Vereinbarkeit von Studium und Erziehung 
von den Hochschulen. Dabei sind auch die 
besonderen Bedürfnisse derjenigen zu 
berücksichtigen, die Angehörige pflegen.

§ 3 Hochschulgesetz (HG) regelt:
(4) 	Die	Hochschulen	fördern	bei	der	Wahr-

nehmung	 ihrer	 Aufgaben	 die	 tatsäch-
liche	Durchsetzung	 der	Gleichberechti-
gung	 von	 Frauen	 und	Männern	 in	 der
Hochschule	und	wirken	auf	die	Beseiti-
gung	der	für	Frauen	bestehenden	Nach-
teile	 hin.	 Bei	 allen	 Vorschlägen	 und
Entscheidungen	 sind	 die	 geschlechts-
spezifischen	Auswirkungen	zu	beachten
(Gender	 Mainstreaming).	 Die	 Hoch-
schulen	tragen	der	Vielfalt	ihrer	Mitglie-
der	(Diversity	Management)	sowie	den
berechtigten	Interessen	ihres	Personals
auf	 gute	 Beschäftigungsbedingungen
angemessen	Rechnung.

(5) 	Die	Hochschulen	wirken	an	der	 sozia-
len	 Förderung	 der	 Studierenden	 mit.
Sie	berücksichtigen	mit	angemessenen
Vorkehrungen	die	besonderen	Bedürf-
nisse	 Studierender	 und	 Beschäftigter
mit	 Behinderung	 oder	 chronischer

Erkrankung	 oder	 mit	 Verantwortung	
für	nahe	Angehörige	mit	Pflege-	oder	
Unterstützungsbedarf	 sowie	 mit	 Kin-
dern.	 Sie	 fördern	 die	 Vereinbarkeit	
von	Studium,	Beruf	und	Erziehung	 für	
die	 Studierenden	 und	 Beschäftigten	
mit	 Kindern,	 insbesondere	 durch	 eine	
angemessene	Betreuung	dieser	Kinder.	
Sie	 nehmen	die	Aufgaben	der	 Berufs-
bildung	 nach	 dem	 Berufsbildungsge-
setz	wahr.	Sie	fördern	in	ihrem	Bereich	
Sport	und	Kultur.	

Darüber hinaus macht die Universität 
Siegen in ihrer Grundordnung die Förde-
rung der familien- und elterngerechten 
Hochschule zu ihrem Auftrag und zur 
Aufgabe der gesamten Hochschule.

§ 3 der Grundordnung der Universität
Siegen vom 30. September 2020 regelt:
(4) 	Über	§	3	HG	hinaus	nimmt	die	Universi-

tät	die	folgenden	Aufgaben	wahr:	[…]
6. 	die	 Förderung	 der	 familien-	 und

elterngerechten	Hochschule,	[…]

Die Rahmenprüfungsordnung für ein 
Bachelor- und Masterstudium an der 
Universität Siegen enthalten Bestim-
mungen über die Berücksichtigung der 
Mutterschutz- und Elternzeiten sowie 
anderer Ausfallzeiten für die Gruppe der 
Studierenden mit familiären Aufgaben. 
Durch die 2. Ordnung zur Änderung der 




